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3 Geeignete Angehörige anderer der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angeschlossenen Kirche bzw. 

kirchlichen Gemeinschaften sind wählbar, sofern zwei Drittel der stimmberechtigten Mitglieder der 

Diözesanleitung der Katholischen Kirche angehören. Ihre Wahl ist dem Erzbischöflichen Ordinariat anzuzeigen. 

Von dieser Regelung kann abgewichen werden, wenn der Ordinarius dem zustimmt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




